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Folgen des Schengener Übereinkommens und der Vollendung des europäischen 
Binnenmarktes 

Der Bundesminister der Finanzen — III A 5-0 3100 (Sch) — 41/88 — hat mit Schreiben vom 28. November 
1988 namens der Bundesregierung die Kleine Anfrage wie folgt beantwortet: 

Vorbemerkung 

Das Schengener Übereinkommen und die Vollendung 
des Binnenmarktes haben folgende unterschiedliche 
Zielsetzungen und Auswirkungen: Vertragsstaaten 
des Schengener Übereinkommens sind die Bundesre-
publik Deutschland, Frankreich und die Beneluxstaa-
ten. Gegenstand des Schengener Übereinkommens ist 
in erster Linie der Abbau der Kontrollen im Personen-
verkehr an den gemeinsamen Grenzen und deren Ver-
legung an ihre Außengrenzen möglichst zum 1. Januar 
1990. Auswirkungen ergeben sich dadurch für die 
Beamten des Genzschutzeinzeldienstes an den Gren-
zen der Vertragsstaaten sowie für die Zollbeamten, die 
an diesen Grenzen den Reiseverkehr abfertigen, die 
grüne Grenze überwachen und auftragsweise grenz-
polizeiliche Aufgaben wahrnehmen. 

Ziel des europäischen Binnenmarktes ist es, bis zum 
31. Dezember 1992 den freien Verkehr von Personen, 
Waren, Dienstleistungen und Kapital in allen 12 EG

-

Mitgliedstaaten zu gewährleisten. Für die Beamten der 
Zollverwaltung wirkt sich der europäische Binnen-
markt bei allen Grenzzollämtern an der EG-Binnen-
grenze zu Frankreich, den Beneluxstaaten und Däne

-

mark sowie bei den Binnenzollstellen in dem Umfang 
aus, in dem sie bisher Gemeinschaftswaren abfertigen. 
Abschließende Aussagen zum Personalbedarf der Zoll-
verwaltung nach Verwirklichung des Binnenmarktes 
können derzeit wegen vieler Unwägbarkeiten noch 
nicht gemacht werden. Auswirkungen auf den Grenz-
schutzeinzeldienst im Verhältnis zum EG-Mitglied 
Dänemark zeichnen sich gegenwärtig nicht ab, da sich 
dieses Land im Bereich der Personenkontrollen mehr 
der Nordischen Paßunion verpflichtet sieht. 

Die Bundesregierung sieht es als ihre Aufgabe an, für 
die vom Abbau der Grenzkontrollen betroffenen Be-
schäftigten möglichst sozial ausgewogene Lösungen 
zu finden. 

Sowohl die Beamten des Grenzschutzeinzeldienstes als 
auch der Zollverwaltung sind bisher eingehend, zum 
Beispiel durch Einzelanschreiben, Unterrichtung durch 
Informationsblätter sowie durch die Einbeziehung der 
Personalvertretungen, über den jeweiligen Stand der 
Planungen unterrichtet worden. Diese Unterrichtung 
der Beamten wird fortgesetzt. 
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I. Stand der Verwirklichung des Schengener 
Übereinkommens 

1. In welcher Art und Weise bzw. welchem Um-
fang haben die Vertragspartner die kurzfri-
stig zum 1. Januar 1986 durchzuführenden 
Maßnahmen zu den in Titel I des Schengener 
Übereinkommens (Artikel 5 bis 9) festgeleg-
ten Forderungen bereits verwirklicht, welche 
Schwierigkeiten sind noch vorhanden, und 
wie gedenkt die Bundesregierung diese zu 
überwinden? 

Die kurzfristig durchzuführenden Maßnahmen nach 
Artikeln 5 bis 9 des Schengener Übereinkommens sind 
durch Einführung eines erleichterten Kontrollverfah-
rens an den gemeinsamen Grenzen (sog. Kontrollver

-

fahren ohne Wartezeiten) und durch regelmäßige Be-
sprechungen der für die innere Sicherheit sowie für die 
Ausländer- und Asylpolitik zuständigen Behörden der 
Vertragsparteien vollzogen. 

Das erleichterte Kontrollverfahren, das eingehende 
Kontrollen grundsätzlich nur noch stichprobenweise 
außerhalb der Fahrspur vorsieht, hat — unter Aufrecht-
erhaltung des Sicherheitsstandards — zu einer spür-
baren Beschleunigung der Abfertigung an den Binnen-
grenzen und zur Vermeidung von Staubildungen ge-
führt. Hierzu beigetragen hat auch die Schaffung 
gemeinsamer Kontrollpositionen der jeweiligen Nach-
barstaaten überall dort; wo die örtlichen Verhältnisse 
dies zuließen (insgesamt 109 Übergänge). Dadurch 
wurde die Kontrolle auf einen Halt beschränkt. 

Im Hinblick auf die zum 1. Januar 1990 angestrebte 
Abschaffung der Personenkontrollen ist darauf ver-
zichtet worden, auch dort gemeinsame Kontrollpositio-
nen zu schaffen, wo dies nur mit erheblichen baulichen 
Maßnahmen möglich gewesen wäre. 

Der kleine Grenzverkehr hat erhebliche Erleichterun-
gen erfahren. Angehörige von EG-Staaten mit Wohn-
sitz in grenznahen Gemeinden können die Binnen-
grenzen an den in diesen Gemeinden gelegenen 
Grenzübergängen auch außerhalb der Öffnungszeiten 
überschreiten, wenn sie die erforderlichen Dokumente 
mitführen und die Warenfreimengen einhalten. Außer-
dem wurden zusätzliche Passierstellen eingerichtet, 
über die Angehörige der EG-Mitgliedstaaten unter den 
gleichen Voraussetzungen ein- und ausreisen dürfen. 

2. Welchen Stand haben die Verhandlungen der 
Vertragspartner für die im Titel II des Schen-
gener Übereinkommens (Artikel 17, 19 und 
20) als langfristig durchzuführende Maßnah-
men (Ziel: 1. Januar 1990) bezeichneten For-
derungen erreicht, und welche Positionen 
werden dabei von den einzelnen Vertrags-
partnern vertreten? 

Die Bundesregierung führt die Verhandlungen über 
Ausgleichsmaßnahmen im Bereich der inneren Sicher-
heit sowie des Ausländer- und Asylrechts auf der 
Grundlage der Entschließung des Deutschen Bundes-
tages vom 12. Dezember 1985 (Drucksache 10/4555) 
und der von der Ständigen Konferenz der Innenmini

-

ster/-senatoren der Länder mit Beschluß vom 18. Ap ril 
1986 gebilligten Konzeption. 

Die Vertragsstaaten des Schengener Übereinkommens 
beabsichtigen, die für die Verlegung der polizeilichen 
Grenzkontrollen an die Außengrenzen und für die 
Schaffung von Ausgleichsmaßnahmen erforderlichen 
Regelungen in einem jeweils in innerstaatliches Recht 
umzusetzenden Staatsvertrag festzulegen. 

Der Sachstand in den einzelnen Bereichen stellt sich 
wie folgt dar: 

Verlegung der Grenzkontrollen an die Außengrenzen 
(Artikel 17 des Schengener Übereinkommens) 

In diesem Bereich sind die Formulierungen für einen 
Staatsvertrag vor allem zu Art und Umfang der an den 
Außengrenzen durchzuführenden Kontrollen weit vor-
angeschritten. 

Sie beziehen sich im wesentlichen auf folgende 
Punkte: 

— Für die Binnengrenzen wird der Grundsatz des 
freien Grenzübertritts ohne Grenzkontrollen festge-
legt. 

— An den Außengrenzen wird der Grenzübertritt 
grundsätzlich nur an zugelassenen Grenzüber-
gangsstellen und während festgesetzter Öffnungs-
zeiten gestattet. 

— Die Kontrolle des grenzüberschreitenden Verkehrs 
an den Außengrenzen wird verstärkt und nach 
gemeinsamen Grundsätzen durchgeführt. 

— Die Ausbildung und die Dienstvorschriften für die 
Kontrollbeamten werden harmonisiert. 

Informationsaustausch und polizeiliche Zusammen-
arbeit 
(Artikel 18 Buchstaben a und c des Schengener Über-
einkommens) 

Um zu verhindern, daß gesuchte Personen sich durch 
Überschreiten der Binnengrenzen der Fahndung ent-
ziehen, muß ein gemeinsames Fahndungssystem der 
Mitgliedstaaten eingerichtet werden. In dieses System 
sollen alle Ausschreibungen, die der Suche nach Perso-
nen und Sachen dienen, für polizeiliche Kontrollen und 
Überprüfungen an den Außengrenzen und im Landes-
innern zum Abruf im automatisierten Verfahren einge-
geben werden, es sei denn, daß der ausschreibende 
Staat die Ausschreibung auf das eigene Staatsgebiet 
beschränkt. 

Nach dem derzeitigen Stand der Verhandlungen sind 
folgende Ausschreibungsarten vorgesehen: 

— Fahndungsersuchen nach Personen, die aus Grün-
den der Strafverfolgung oder der Strafvollstreckung 
zur Festnahme gesucht werden, 

— Ausschreibungen zur Zurückweisung von uner-
wünschten Ausländern aus Drittstaaten, 

— Ausschreibungen von Personen, die verdeckt regi-
striert oder gezielt kontrolliert werden sollen, 
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— Fahndungsersuchen, die der Ermittlung des Aufent-
haltes der gesuchten Person zur Strafverfolgung 
oder Strafvollstreckung dienen, 

— Ausschreibungen zur Aufenthaltsermittlung, 

— Fahndungsersuchen nach Sachen, die zur Sicher-
stellung oder Beweissicherung im Strafverfahren 
gesucht werden, beschränkt auf: 

O Kraftfahrzeuge von mehr als 50 ccm, 

O Feuerwaffen, 

O Identitätspapiere (Paß, Identitätskarte, Führer-
schein), 

O Anhänger mit Leergewicht von mehr als 750 kg 
und Wohnwagen. 

Prüfungsbedarf besteht noch für Fahndungsersuchen 
nach Personen, die aus Gründen der Gefahrenabwehr 
in polizeiliche Verwahrung genommen werden sollen. 

Die Erörterung der datenschutzrechtlichen Fragen ist 
noch nicht abgeschlossen. Die Bundesregierung ist 
bemüht, bei den Verhandlungen den deutschen daten-
schutzrechtlichen Standard durchzusetzen. 

Hinsichtlich des allgemeinen Informationsaustausches, 
insbesondere zur Vorsorge für die Verfolgung von 
Straftaten, das heißt Informationsaustausch über 

— Straftaten, die von einem anderen EG-Mitgliedstaat 
ausgehen oder sich in einen anderen Staat aus-
wirken, 

— Personen, bei denen Anhaltspunkte dafür vorlie-
gen, daß sie Straftaten in einem anderen Mitglied-
staat begangen haben, 

— Fälle international organisierter Kriminalität, 

müssen die Gespräche weitergeführt werden. In die 
bisherigen Gespräche sind auch die Gesichtspunkte 
der polizeilichen Zusammenarbeit wie 

— grenzüberschreitende Nachteile/grenzüberschrei-
tende Observation, 

— Einrichtung unmittelbarer Sprechfunkverbin-
dungen, 

— Austausch ständiger oder vorübergehender Verbin-
dungsbeamter, 

— Abwehr von Gefahren 

einbezogen worden. 

Rechtshilfe einschließlich Auslieferung 
(Artikel 18 Buchstabe b des Schengener Übereinkom-
mens) 

Im Bereich der internationalen Rechtshilfe in Straf-
sachen ist eine Verständigung über die 

— Beschleunigung und Erleichterung von Rechtshilfe-
ersuchen, 

— Ausdehnung der Rechtshilfe in Strafsachen auf 
Ersuchen, die nach gerichtlicher Entscheidung ge-
stellt werden, 

herbeigeführt worden. 

Darüber hinaus liegen Vorschläge vor über 

— die polizeiliche Rechtshilfe und 

— die unmittelbare Übersendung von Schriftstücken 
durch die Post. 

Nach Auffassung der deutschen Seite müssen noch 
Regelungen über folgende offene Punkte getroffen 
werden: 

— die Beschleunigung des Auslieferungsverfahrens, 

— den Verzicht auf den Grundsatz der Spezialität, 

— die sinngemäße Anwendung nach erfolgter Ratifi-
zierung des Europäischen Übereinkommens über 
die Überstellung verurteilter Personen vom 
21. März 1983 auf Angehörige der Vertragsstaaten, 
die in ihr Heimatland geflohen sind, sowie 

— die Rechtshilfe und die Auslieferung in Fiskal-
sachen. 

Betäubungsmittelrecht 
(Artikel 19 des Schengener Übereinkommens) 

Die Beneluxstaaten haben zugesagt, ihren Parlamen-
ten die Ratifizierung des UN-Übereinkommens über 
psychotrope Stoffe von 1971 zu empfehlen. 

Die Vertragsparteien sind ferner übereingekommen, 
eine Kommission von Pharmakologen zu bestimmen, 
die eine gemeinsame Handhabung dieses Überein-
kommens durch die Vertragsparteien sicherstellt. 

Außerdem wurde festgelegt, daß eine Arbeitsgruppe 
von Polizei und Zoll Leitlinien zur Bekämpfung der Be-
täubungsmittelkriminalität entwickelt und umsetzt. 

Hinsichtlich der Festlegung eines einheitlichen Min-
deststandards für die Bekämpfung der Betäubungsmit-
telkriminalität konnte wegen der unterschiedlichen 
Strafverfolgung in den Niederlanden einerseits und 
den übrigen Vertragsstaaten andererseits — in bezug 
auf den Handel mit weichen Drogen und ihren Besitz — 
eine Einigung bisher nicht erzielt werden. 

Das Ausbleiben einer Einigung wäre für die Bundes-
republik Deutschland von Nachteil, da aufgrund des 
Rauschgiftangebots und der liberaleren Strafverfol-
gung in den Niederlanden für den deutschen Verbrau-
cher ein Anreiz gegeben ist, sich in den Niederlanden 
mit Drogen zu versorgen und nach Öffnung der Gren-
zen diese Drogen unkontrolliert auf den deutschen 
Markt zu bringen. 

Derzeit werden Gespräche geführt, die zum Ziel 
haben, eine Regelung über die Verpflichtung der Ver-
tragsparteien zur gegenseitigen Rücksichtnahme im 
Rahmen ihrer Betäubungsmittelpolitik auszuarbeiten. 

Waffen- und Sprengstoffrecht 
(Artikel 19 des Schengener Übereinkommens) 

Die Vertragsstaaten haben sich darauf geeinigt, die 
nationalen waffenrechtlichen Vorschriften über den 
Erwerb, den Besitz und den Vertrieb von Feuerwaffen 
und Munition in ihren Staaten einander anzupassen. 
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Der beabsichtigten Vereinbarung liegt eine Einteilung 
in verbotene, erlaubnis- und meldepflichtige Waffen 
zugrunde. Sie soll die persönlichen Voraussetzungen 
festlegen, unter denen die Erlaubnis zum Erwerb von 
Schußwaffen zu erteilen ist und Ausnahmegenehmi-
gungen für verbotene Waffen erteilt werden können. 
Die Hersteller und Händler sollen durch die Verein-
barung zu einer einheitlichen Kennzeichnung der Feu-
erwaffen und zu einer Führung von Waffenbüchern 
verpflichtet werden. 

Mit Frankreich konnte bisher keine Einigung darüber 
erzielt werden, welche Kurzwaffen und lange Jagd- 
und Sportwaffen einer Anmelde- oder Erlaubnispflicht 
unterworfen werden sollen. Auch Belgien macht dies-
bezüglich Vorbehalte, solange dort das neue Waffen-
gesetz noch nicht verabschiedet ist. 

Der Entwurf eines Regierungsabkommens über die 
Einrichtung eines Informationsaustausches betreffend 
den Erwerb von Schußwaffen wurde abschließend be-
raten. Das Abkommen soll am 1. Januar 1989 in Kraft 
treten. 

Hotelmelderecht 
(Artikel 19 des Schengener Übereinkommens) 

Die Vertragsstaaten haben sich über die Einführung 
einer Hotelmeldepflicht für Ausländer verständigt. 

A  usländerrecht 
(Artikel 20 des Schengener Übereinkommens) 

Für diesen Bereich werden als langfristig durchzufüh

-

rende Maßnahmen unter anderem die Harmonisierung 

— der Sichtvermerkshandhabung sowie 

— bestimmter Teilbereiche des Ausländerrechts (ohne 
Angehörige der EG-Mitgliedstaaten) 

angestrebt. 

Zur Angleichung der Sichtvermerkspflicht für Drittaus-
länder wurde ein Harmonisierungsprogramm erstellt, 
das inzwischen teilweise verwirklicht worden ist. 

Auch mit der vorgesehenen Zusammenarbeit der Ver-
tragsstaaten bei der Sichtvermerkserteilung wurde be-
reits begonnen. 

Weitgehende Einigung wurde bisher erreicht über 

— die Schaffung eines gemeinsamen Visums der Ver-
tragsstaaten, 

— die Erweiterung des Geltungsbereichs der nationa-
len Visa auf alle Vertragsstaaten für die Übergangs-
zeit sowie 

— die Sichtvermerksfreiheit der in den Vertragsstaa-
ten ansässigen Ausländer aus Nicht-EG-Staaten für 
die übrigen Vertragsstaaten. 

Noch nicht abgeschlossen sind die Verhandlungen 
über 

— eine Meldepflicht für alle Drittausländer — wie sie 
vor allem von den Niederlanden gewünscht wird — 
und 

— die Abschiebung von illegalen Ausländern durch 
den jeweils aufgreifenden Staat im Zusammenhang 
mit der Frage der Schaffung eines gemeinsamen 
Fonds oder einer Ausgleichsverpflichtung der Ver-
tragsstaaten zur Finanzierung dieser Abschie-
bungen. 

Asylrecht 
(Artikel 20 des Schengener Übereinkommens) 

Im Bereich des Asylrechts werden folgende Aus-
gleichsmaßnahmen angestrebt: 

— der Austausch statistischer Daten, 

— die frühzeitige gegenseitige Unterrichtung über 
beabsichtigte Rechtsänderungen mit Auswirkun-
gen auf Asylbegehrende und Flüchtlinge, 

— die gegenseitige Unterrichtung über neu in Erschei-
nung tretende größere Flüchtlingsgruppen, 

— der Austausch von Informationen über die Lage in 
den Herkunftsländern der Asylbegehrenden, 

— die enge Zusammenarbeit der Auslandsvertretun-
gen bei der Informationsgewinnung über die Lage 
in den Herkunftsstaaten der Asylbegehrenden, 

— die Schaffung eines Informationsaustausches über 
einzelne Asylbegehrende, die sich zuvor in einem 
anderen Vertragsstaat aufgehalten haben, 

— die Vermeidung gleichlaufender oder zeitlich ver-
setzter Asylverfahren in verschiedenen Vertrags-
staaten und 

— die Festlegung eindeutiger und ausschließlicher 
Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten für die 
Durchführung des Asylverfahrens und aufenthalts-
rechtlicher Maßnahmen nach Abschluß des Asyl-
verfahrens. 

Ziel ist es, 

— jedem Asylbewerber das Recht auf Prüfung seines 
Asylantrags in einem Vertragsstaat zu gewährlei-
sten, zugleich aber 

— die Einreichung gleichlaufender oder zeitlich ver-
setzter Asylanträge durch denselben Ausländer in 
verschiedenen Vertragsstaaten zu vermeiden. 

Das Ziel soll dadurch erreicht werden, daß jeweils nur 
ein Vertragsstaat für die Durchführung des Asylverfah-
rens zuständig ist. Der zuständige Vertragsstaat soll 
nach Maßstäben, die sich an der Verantwortung für die 
Einreise in das Gemeinschaftsgebiet ausrichten, fest-
gelegt werden. Mit der Festlegung der ausschließli-
chen Zuständigkeit soll die Pflicht einhergehen, einen 
Asylbewerber gegebenenfalls von einem anderen Ver-
tragsstaat auf dessen Ersuchen zu übernehmen oder 
zurückzunehmen. 

Bei Vorliegen von Besonderheiten des nationalen 
Rechts soll jeder Vertragsstaat sich das Recht vorbehal-
ten können, ein Asylbegehren auch dann zu behan-
deln, wenn die Zuständigkeit bei einem anderen Staat 
liegen sollte. 
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Die Formulierung entsprechender Staatsvertragsin-
halte ist im wesentlichen erfolgt. Zur Zeit wird der 
Entwurf der Begründung ausgearbeitet. 

Weiterer Prüfung und Erörterung bedarf noch die 
Frage des grenzüberschreitenden Verkehrs von Asyl-
bewerbern zwischen den Vertragsstaaten sowie des 
Austausches persönlicher Asylbewerberdaten. 

3. Wie und durch welche geeigneten Maßnah-
men will die Bundesregierung darauf hinwir-
ken, daß die im Schengener Ubereinkommen 
formulierten Absichten und Forderungen 
auch bis 1992 realisie rt  werden? 

Es ist Ziel der Bundesregierung, entsprechend Artikel 
30 des Schengener Übereinkommens die Vorausset-
zungen für den Abbau der Personenkontrollen an den 
Binnengrenzen „möglichst bis zum 1. Januar 1990" zu 
schaffen. 

Die Bundesregierung rechnet damit, daß mit der Schaf

-

fung eines europäischen Binnenmarktes nach Artikel 
8 a der Einheitlichen Europäischen Akte auch ein voll-
ständiger Abbau der Binnengrenzkontrollen Ende 
1992 verbunden sein soll. 

Die Bundesregierung beteiligt sich aktiv an den hierfür 
notwendigen Beratungen und bemüht sich darum, den 
Schengener Maßstab als Vorbild für die auf der Ebene 
der EG-Mitgliedstaaten zu treffenden Regelungen 
durchzusetzen. 

4. Ist nach Auffassung der Bundesregierung si-
cher, daß die Kontrollen an den Binnengren-
zen, wie es nach den vertraglichen Abspra-
chen im Schengener Übereinkommen und 
den europapolitischen Zielen der EG-Staaten 
vorgesehen ist, am 1. Januar 1990 wegfallen? 

Das Schengener Übereinkommen sieht vor, den Abbau 
der Personenkontrollen an den Binnengrenzen „mög-
lichst bis zum 1. Januar 1990" durchzuführen. Zu wel-
chem Zeitpunkt genau und in welchen Schritten der 
Kontrollabbau vollzogen werden kann, hängt davon 
ab, ob zu dem angestrebten Termin Ergebnisse aus 
den Ausgleichsverhandlungen vorliegen, die den 
Wegfall der Kontrollen ermöglichen. 

Der europäische Binnenmarkt soll Ende 1992 verwirk-
licht werden. 

H.  Gegenwärtige Situation an den Grenzen 

1. Wieviel Personal — Stand: 30. Juni 1988 — 
(getrennt nach Beamten, Angestellten und 
Arbeitern) sind 

a) im Grenzabfertigungsdienst und 

b) im Grenzaufsichtsdienst 

an den EG-Grenzen zu den einzelnen EG

-

Nachbarn in den jeweiligen Hauptzollämtern 
eingesetzt? 

Am 30. Juni 1988 war im Grenzabfertigungsdienst 
(d. h. für die Warenabfertigung und die Reisendenab-
fertigung) und im Grenzaufsichtsdienst an den Gren-
zen zu den EG-Mitgliedstaaten folgendes Personal ein-
gesetzt: 

Grenze zu Grenzabfertigungsdienst Grenzaufsichtsdient 

Beamte Angestellte Arbeiter Beamte Angestellte Arbeiter 

Dänemark 
HZA Flensburg 198 2 9 79 1 1 

198 2 9 79 1 1 

Niederlande 
HZA Emden 41 1 6 65 1 — 
HZA Nordhorn 215 6 9 137 2 — 
HZA Gronau 120 4 1 117 4 1 
HZA Emmerich 162 4 8 110 3 17 
HZA Kleve 55 2 5 58 1 - 
HZA Geldern 338 7 17 71 1 2 
HZA Aachen-Nord 268 20 25 115 2 1 

1.199 44 71 673 14 21 

Belgien 
HZA Aachen-Süd 278 9 25 92 2 1 
HZA Trier 39 1 2 42 — 1 

317 10 27 134 2 2 

Luxemburg 
HZA Trier 164 6 4 101 4 5 
HZA Saarlouis 36 1 1 — — — 

200 7 5 101 4 5 
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Grenze zu Grenzabfertigungsdienst Grenzaufsichtsdient 

Beamte Angestellte Arbeiter Beamte Angestellte Arbeiter 

Frankreich 
HZA Saarlouis 166 5 2 144 3 3 
HZA Saarbrücken 206 4 8 97 2 2 
HZA Landau 116 7 6 125 2 3 
HZA Baden-Baden 80 2 6 35 1 — 
HZA Kehl  147 5 4 36 1 1 
HZA Freiburg 133 5 3 37 1 — 
HZA Lörrach 16 — — 6 — — 

864 28 29 480 10 9 

Gesamt: 2.778 91 141 1.467 31 38 

Unter den Angestellten und Arbeitern befinden sich 
auch teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer. 

2. An welchen vom Bundesinnenminister zuge-
lassenen Übergängen wird die grenzpolizei-
liche Abfertigung 

a) durch die Zollverwaltung, 

b) im Personenverbund Zollverwaltung 
Grenzschutzeinzeldienst und 

c) durch Grenzschutzeinzeldienst, Länder-
polizei 

durchgeführt, und wieviel Beamte, Angestell-
te und Arbeiter sind — nach dem Stand vom 
30. Juni 1988 — dafür dort tätig? 

Die grenzpolizeiliche Kontrolle wird durchgeführt 

— von der Zollverwaltung an den in der Anlage a) 
genannten Grenzübergangsstellen mit 

— 1 211 Beamten, 

— 61 Angestellten und 

— 56 Arbeitern, 

— im Personalverbund Zollverwaltung/Grenzschutz-
einzeldienst bei den in der Anlage b) genannten 
Grenzübergangsstellen. Dort werden eingesetzt 

— 933 Polizeivollzugsbeamte, 

— 270 Angestellte und 

— 11 Arbeiter des Grenzschutzeinzeldienstes 

sowie 

— 1 008 Zollbeamte, 

— vom Grenzschutzeinzeldienst bei den in der Anlage 
c) genannten Grenzübergangsstellen mit 

— 703 Polizeivollzugsbeamten, 

— 88 Angestellten und 

— 13 Arbeitern, 

— in den Häfen Hamburg, Bremen und Bremerhaven 
sowie an allen Grenzübergangsstellen im Land 
Bayern von der Landespolizei. 

3. Bei welchen Hauptzollämtern, Zollämtern, 
Grenzkontrollstellen, Zollkommissariaten 
(Grenzaufsichtsdienst), Zollfahndungsämtern 
an der Westgrenze sind welche organisatori-
schen und quantitativen personellen Auswir-
kungen (zeitlich nach dem Wirksamwerden 
geordnet) auf den vorhandenen Personalbe-
stand zu erwarten, und wieviel Beamte, An-
gestellte und Arbeiter des Zolls, des Bundes-
grenzschutzes und der Länderpolizeien sind 
aufgeschlüsselt vom Abbau der Grenzkon-
trollen betroffen? 

Das Übereinkommen von Schengen wirkt sich auf den 
Personalbestand der Reisendenabfertigung und im 
Grenzaufsichtsdienst bei den 133 Zollämtern und 
27 Zollkommissariaten an der Grenze zu den Vertrags-
staaten Belgien, Frankreich, Luxemburg und Nieder-
lande aus. Auf andere Dienststellen wirkt sich das 
Schengener Übereinkommen nicht aus. 

Von den in diesem Bereich eingesetzten rund 2 500 
Beamten des mittleren Dienstes werden noch rund 800 
Beamte an der über 1 300 km langen Grenze für Über-
wachungsmaßnahmen bis zur Vollendung des Binnen-
marktes benötigt. Somit sind rund 1 700 Beamte des 
mittleren Dienstes betroffen. 

Außerdem sind in diesem Arbeitsbereich 89 Ange-
stellte und 83 Arbeiter eingesetzt. Bei den Arbeitern 
handelt es sich ganz überwiegend um teilzeitbeschäf-
tigte Reinigungskräfte. Wie viele davon durch das 
Schengener Übereinkommen betroffen sein werden, 
hängt von dem zukünftigen Organisationsgefüge des 
Grenzaufsichtsdienstes ab. Die Prüfung dieser Frage 
ist noch nicht abgeschlossen. 

Im Bereich des Grenzschutzeinzeldienstes sind vom 
Wegfall der Grenzkontrollen nach derzeitigem Stande 
noch rund 600 Beamte, 177 Angestellte und 8 Arbeiter 
betroffen. 

Auf Beamte der Polizeien der Länder, die nach § 1 Nr. 1 
in Verbindung mit § 63 Bundesgrenzschutzgesetz auf-
grund von Verwaltungsvereinbarungen Aufgaben des 
grenzpolizeilichen Einzeldienstes mit eigenen Kräften 
wahrnehmen, wirkt sich der Abbau der Grenzkontrol-
len nicht aus, weil es sich jeweils um Außengrenzen 
handelt. 
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Wegen der Folgen der Verwirklichung des Binnen-
marktes wird auf die Antwort zu Frage II.7 verwiesen. 

4. Welche Kompensationsvorhaben hat die Bun-
desregierung gegenüber den Vertragspart-
nern des Schengener Abkommens angemel-
det, die auf die Intensivierung der grenzpoli-
zeilichen Überprüfungen an den Außenperi-
pherien und die Wahrnehmung der Sicher-
heitsinteressen aller Vertragsstaaten an  der 
Außengrenze abstellen, und wie sieht das bis-
herige Verhandlungsergebnis dazu aus? 

Die Bundesregierung nimmt im Einvernehmen mit den 
Vertragsstaaten an, daß als Ausgleich für den Wegfall 
der Binnengrenzkontrollen gründliche grenzpolizei-
liche Überprüfungen an den Außengrenzen unter Be-
achtung der Sicherheitsinteressen aller Vertragsstaa-
ten stattfinden. 

Die zur Durchführung dieser eingehenderen Kontrol-
len zu verstärkenden Dienststellen an den Außengren-
zen sollen in die Lage versetzt werden, auf die Fahn-
dungsbestände aller Vertragsstaaten zuzugreifen. 

5. Wird dies zu einer umfassenden Umorganisa-
lion des Grenzschutzeinzeldienstes führen, 
und welche Auswirkungen sind für die Ebene 
der derzeitig neun Grenzschutzämter zu er-
warten? 

Der Wegfall der Kontrollen an den Binnengrenzen 
zwingt zu einer Neuordnung des Grenzschutzeinzel-
dienstes. 

Die künftige Organisation des Grenzschutzeinzeldien-
stes ist abhängig von den Aufgaben, die er noch wahr-
zunehmen haben wird. Organisationseinheiten kön-
nen nur erhalten oder neu eingerichtet werden, wenn 
ihnen in ausreichendem Umfang Aufgaben zur Erledi-
gung zugewiesen sind. 

Infolge des Wegfalls der Kontrollen werden — mit Aus-
nahme der Flughafendienststellen — in den Bereichen 
der Grenzschutzämter Kleve, Aachen und Saarbrük

-

ken alle Grenzschutzstellen, im Bereich des Grenz-
schutzamtes Emden die Grenzschutzstellen Bunde, 
Nordhorn, Bad Bentheim-Autobahn und Bad Bent-
heim-Bahnhof sowie im Bereich des Grenzschutzamtes 
Weil/Rhein die Grenzschutzstellen Kehl und Neuen-
burg entbehrlich. 

Die erforderliche Neuordnung bet rifft auch die Ebene 
der Grenzschutzämter. Inwieweit hier Auflösungen 
oder anderweitige Umorganisationen erforderlich sind, 
bedarf noch näherer Überprüfung.  

6. Kann die Bundesregierung bestätigen, daß 
die Aufgabenverteilung zwischen den Grenz-
schutzeinzeldiensten und der Zollverwaltung, 
wie sie sich im Laufe der letzten Jahrzehnte 
entwickelt hat, im Zuge des nunmehr anste-
henden Abbaus der Grenzkontrollen nicht zu-
gunsten oder zu Lasten der einen oder ande-
ren Verwaltung verändert werden wird? 

Die Bundesregierung beabsichtigt nicht, die Auf-
gabenverteilung zwischen Zoll und Bundesgrenz-
schutz im Hinblick auf den Abbau der Grenzkontrollen 
zu verändern. 

7. Welche Aufgaben der Zollverwaltung werden 
im einzelnen ganz entfallen, wenn der Bin-
nenmarkt ohne Grenzkontrollen tatsächlich 
bis Ende 1992 verwirklicht wird, und welche 
Auswirkungen auf den Personalbedarf wird 
dies haben? 

Mit Verwirklichung des Binnenmarktes sollen sämt-
liche Grenzkontrollen zwischen den Mitgliedstaaten 
abgeschafft werden. Danach sollen Waren des gemein-
samen Binnenmarktes (Gemeinschaftswaren) zwi-
schen den Mitgliedstaaten ebenso frei befördert wer-
den können wie derzeit innerhalb eines Mitgliedstaa-
tes. Damit entfällt die zollamtliche Behandlung von 
Gemeinschaftswaren. 

Voraussetzung für den freien Verkehr der Gemein-
schaftswaren ist unter anderem die Harmonisierung 
der Verbrauchsteuern innerhalb des Binnenmarktes. 
Hierzu ist Einstimmigkeit der Mitgliedstaaten erforder-
lich. 

Bei Waren, die einer besonderen Verbrauchsteuer 
unterliegen, ist sicherzustellen, daß die Steuer dem 
Verbrauchsland zugute kommt. Das dafür erforderli-
che zollamtliche Verfahren steht noch nicht fest. 

Weiter ist noch ungeklärt, welche Aufgaben bei der 
statistischen Erfassung des innergemeinschaftlichen 
Handels (Intrahandel) und beim Clearingverfahren bei 
der Umsatzbesteuerung künftig der Zollverwaltung 
zufallen werden. 

Daneben sollen nach den Vorstellungen einiger EG-
Mitgliedstaaten Waren aus Drittländern künftig an den 
Außengrenzen in größerem Umfang beschaut werden, 
als es heute bei der Einfuhr in die Bundesrepublik 
Deutschland der Fall ist. Außerdem ist nicht sicher, ob 
die zahlreichen Verfahrenserleichterungen, die die 
deutsche Zollverwaltung auch in diesem Bereich bis-

. her bewilligt hat, unverändert beibehalten werden 
können. - 

Wegen der vielen Unwägbarkeiten sind derzeit Aus-
sagen über die Auswirkungen des Binnenmarktes auf 
den Personalbedarf noch nicht möglich. 

Es ist aber damit zu rechnen, daß der Binnenmarkt 
letztlich zu einer erheblichen Personalverminderung in 
der Zollverwaltung führen wird. 

Schon heute läßt sich sagen, daß die personalwirt-
schaftlichen und organisatorischen Probleme nicht von 
der Zollverwaltung allein gelöst werden können. Viel-
mehr werden dann eine breite Unterstützung im poli-
tischen Raum und vermutlich auch gesetzgeberische 
Maßnahmen notwendig sein. 

8. Kann die Bundesregierung zusichern, daß im 
Rahmen der Fürsorgemaßnahmen die 1974 
vollzogene Laufbahntrennung zwischen 
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Grenzzoll- und Binnenzolldienst nicht zu per-
sönlichen Nachteilen der Beschäftigten bei 
Abbau der Grenzkontrollen führen wird? 

Die 1974 vollzogene Laufbahntrennung zwischen 
Grenzzolldienst und Binnenzolldienst wird bei Abbau 
der Grenzkontrollen nicht zu persönlichen Nachteilen 
der Beschäftigten führen. 

Die Befähigung für die Laufbahnen kann von den 
Angehörigen der jeweils anderen Laufbahn durch Un-
terweisung erworben werden. 

9. Welche Maßnahmen hat die Bundesregie-
rung wann ergriffen, vorbereitet oder geplant, 
um nachteilige Auswirkungen für die beruf-
liche Zukunft der Beschäftigten von Zoll und 
Bundesgrenzschutz einschließlich ihrer An-
gehörigen abzuwenden, und um welche 
Maßnahmen handelt es sich dabei im ein-
zelnen? 

Die durch den Abbau der Grenzkontrollen erforder-
lichen Personalumsetzungen werden soweit möglich 
unter Berücksichtigung der sozialen Belange der 
Bediensteten durchgeführt. Umsetzungen sollen 
zunächst möglichst auf freiwilliger Basis erfolgen. 

Die Bediensteten sind deshalb schon frühzeitig auf die 
möglichen Auswirkungen des Übereinkommens hin-
gewiesen worden. Sie erhalten die Möglichkeit, in 
andere Bereiche überzuwechseln. 

Hierzu sind den Angehörigen der Zollverwaltung 
Dienstposten in allen anderen Regionen der Bundesre-
publik Deutschland und in allen Aufgabenbereichen 
des mittleren Zolldienstes angeboten worden. Die 
Angehörigen des Grenzschutzeinzeldienstes haben die 
Möglichkeit, zu Dienststellen an den Außengrenzen 
oder zu den Verbänden des Bundesgrenzschutzes zu 
wechseln. Im übrigen hat die Bundesregierung die 
Länder gebeten, etwaigen Wünschen von Beamten des 
Grenzschutzeinzeldienstes auf Übernahme in den Poli-
zeivollzugsdienst der Länder soweit wie möglich zu 
entsprechen. 

10. Welche Kontrollen im einzelnen werden im 
Reiseverkehr im Rahmen des Schengener 
Übereinkommens entfallen, und wie wird sich 
dieser Abbau auf das Organisationsgefüge 
der Zollverwaltung auswirken? 

Bis zur Vollendung des Binnenmarktes werden sich die 
Zollkontrollen des Reiseverkehrs darauf beschränken, 
daß dieser nicht für gewerbliche Zwecke mißbraucht 
wird. Dafür ist eine ständige Besetzung der Reisenden-
abfertigung bei den Grenzübergängen nicht mehr er-
forderlich. 

Das Organisationsgefüge der Zollverwaltung ändert 
sich insoweit, als es zur Zusammenlegung von Zoll-
kommissariaten kommen wird. Einzelheiten werden 
zur Zeit geprüft. 

III. Spezielle Auswirkungen im Bereich der 
Zollverwaltung 

1. Bei welchen bestehenbleibenden Binnenzoll-
ämtern bzw. neu einzurichtenden Dienststel-
len an den EG-Außengrenzen werden nach 
Verwirklichung des EG-Binnenmarktes die 
dann noch verbleibenden zollamtlichen Ab-
fertigungen von Drittlandswaren durchge-
führt werden? 

Der Binnenmarkt wirkt sich sowohl auf die Grenzzoll

-

stellen an den deutschen EG-Binnengrenzen als auch 
auf die Zollstellen im Innern des Bundesgebiets in dem 
Umfang aus, in dem sie Gemeinschaftswaren abferti-
gen. Ob alle diese Zollstellen nach Verwirklichung des 
Binnenmarktes noch erforderlich sein werden, läßt sich 
wegen der vielen Unwägbarkeiten (siehe Antwort zu 
Frage II. 7) noch nicht übersehen. 

Eine Notwendigkeit, aufgrund des Binnenmarktes 
neue Zollstellen an den deutschen EG-Außengrenzen 
einzurichten, ist derzeit nicht erkennbar. 

2. Wieviel Beamte, Angestellte und Arbeiter der 
Zollverwaltung werden nach Abbau der Per-
sonenkontrollen zum 1. Januar 1990 weiter-
hin im grenznahen Raum in den Bereichen 

— Personenkontrollen, 

— Güterabfertigung, 

— Warenverkehrskontrolle und Abfertigung, 

— Vollstreckung, 

— Verbrechensbekämpfung und Fahndung, 

— Rauschgift und  Waffenschmuggel, 
— Kontrollmaßnahmen im Marktordnungs

-

bereich und Außenwirtschaftsbereich 

benötigt, bzw. welche Bereiche bei den ein-
zelnen Hauptzollämtern müssen personell 
verstärkt werden? 

Bei den Hauptzollämtern an den Binnengrenzen zu 
den Schengener Vertragsstaaten (grenznaher Raum) 
sind derzeit in allen Arbeitsbereichen 

6 352 Beamte, 
308 Angestellte, 
235 Arbeiter,  

insgesamt 	6 895 Beschäftigte 

eingesetzt. 

Nach Wegfall der Personenkontrollen werden an der 
Grenze rund 1700 Beamte weniger erforderlich sein. 

Auf die personell zu verstärkenden Arbeitsbereiche 
(vgl. Antwort auf Frage III. 10) entfallen im grenznahen 
Raum 

— 19 Arbeitskräfte auf die Vollstreckung und 

— 22 Arbeitskräfte auf die Außenprüfung und Steuer-
aufsicht. 

Danach werden nach dem Wegfall der Personenkon-
trollen im grenznahen Raum voraussichtlich noch rund 
4 700 Beamte benötigt. 

Wegen der Angestellten und Arbeiter siehe Antwort 
auf Frage III. 3. 



Deutscher Bundestag — 11. Wahlperiode 	Drucksache 11/3594 

3. Wieviel Beamte, Angestellte und Arbeiter der 
Zollverwaltung müssen in andere Aufgaben-
bereiche mit örtlicher Veränderung umge-
setzt werden, und wie viele müssen wegen 
des Wegfalls von Aufgaben einer anderen 
Verwendung zugeführt werden? 

Infolge des Schengener Übereinkommens müssen von 
den rund 1 700 Beamten des mittleren Dienstes, die 
wegen des Wegfalls der Aufgaben an den Grenzen zu 
den Schengener Vertragsstaaten entbehrlich werden, 
in die zur Verstärkung vorgesehenen Arbeitsbereiche 
(Flughäfen, Vollstreckung, Außenprüfung und Steuer-
aufsicht sowie Zollfahndung) umgesetzt oder versetzt 
werden: 

— etwa 380 Beamte innerhalb des jeweiligen Ober-
finanzbezirks, 

— etwa 540 Beamte in andere Oberfinanzbezirke. 

Der verbleibende Überhang an Beamten soll innerbe-
zirklich bei Dienststellen eingesetzt werden, bei denen 
derzeit noch besondere Arbeitsschwerpunkte bestehen 
(z. B. Güterabfertigung). Dabei muß in Kauf genommen 
werden, daß der anerkannte Bedarf vorübergehend 
überschritten wird. 

Die Verwendung der Angestellten und Arbeiter wird 
geprüft (s. Antwort zu Frage II. 3). Dabei wird eine 
möglichst ortsnahe Beschäftigung angestrebt. Im übri-
gen sind die Tarifverträge zum Rationalisierungsschutz 
für Angestellte und Arbeiter des Bundes und der Län-
der zu beachten. 

4. Wird der Wegfall der grenzpolizeilichen Kon-
trollen auch die zollamtliche Überwachung 
des Reiseverkehrs deutlich einschränken, 
und welche personellen Auswirkungen sind 
damit verbunden? 

Die Antwort ergibt sich aus den Antworten zu Fragen 
II. 3 und 10. 

5. Bei welchen Grenzübergängen bzw. Zolläm-
tern mit Güterverkehr muß auch weiterhin 
die Möglichkeit der Abfertigung von Waren 
im Reiseverkehr gegeben sein? 

Die Abfertigung von Waren, die im Reiseverkehr ein-
geführt werden, wird bei allen Zollämtern an der deut-
schen EG-Binnengrenze möglich sein, bei denen der 
gewerbliche Warenverkehr abgefertigt wird. 

6. Ist es richtig, daß die Tätigkeit des Grenzauf-
sichtsdienstes sich künftig weitgehend darauf 
beschränken wird, an den künftig unbesetz-
ten Grenzübergängen Mißbräuche im grenz-
überschreitenden Warenverkehr zu verhin-
dern, und wie soll dieses organisatorisch und 
technisch durchgeführt werden? 

Ja. 

Diese Aufgabe wird an der Westgrenze dem aus künf-
tig rund 800 Beamten bestehenden Grenzaufsichts-
dienst obliegen, der die Grenze im wechselnden Ein-
satz überwacht und dabei bei den künftig unbesetzten 
Grenzübergängen Schwerpunkte bildet. 

7. Welche Erleichterungen in der Güterabferti-
gung werden im einzelnen an den Grenzen 
zu den Schengener Vertragsstaaten eintreten, 
und welche organisatorischen und personel-
len Auswirkungen sind damit verbunden? 

Im Rahmen des Artikels 24 wird angestrebt, bei der 
Kontrolle des Warenverkehrs soweit wie möglich 
Erleichterungen im Überwachungsverfahren bezüg-
lich der Verbote und Beschränkungen zu schaffen, 
denen der grenzüberschreitende Warenverkehr un-
terliegt. Solange jedoch die zur Verwirklichung des 
Binnenmarktes innerhalb der Europäischen Gemein-
schaft angestrebte Harmonisierung der entsprechen-
den Vorschriften insbesondere im steuerlichen Bereich 
noch nicht erreicht ist, muß eine Abfertigung des 
Warenverkehrs auch an den Binnengrenzen weiterhin 
stattfinden. Deshalb wird die Durchführung des Schen-
gener Übereinkommens insoweit keine nennenswer-
ten personellen und organisatorischen Auswirkungen 
haben. 

8. Welche Arbeitsbereiche gibt es bei den 
Grenzzollämtern an den EG-Binnengrenzen 
und bei grenznahen Dienststellen (Binnen-
zolldienststellen), und wieviel Beamte, Ange-
stellte und Arbeiter sind dort eingesetzt? 

Es bestehen folgende wesentliche Arbeitsbereiche bei 
den Grenzzollämtern an der EG-Binnengrenze und bei 
den grenznahen Dienststellen (Binnenzollstellen) : 

— Einfuhrabfertigung des gewerblichen Warenver-
kehrs 

— Ausfuhrabfertigung des gewerblichen Warenver-
kehrs 

— Personenabfertigung (Ein- und Ausreise) 

— Zahlstellengeschäfte 

— Sachbearbeitung Organisation — Personal — Haus-
halt 

— Fachsachbearbeitung Zölle — Marktordnung — 
Außenwirtschaftsrecht — Verbrauchsteuern — Ver-
bote und Beschränkungen — Straf- und Bußgeldver-
fahren 

— Vollstreckung und Verwertung 

— Außenprüfung und Steueraufsicht 

Der Personaleinsatz (Beamte, Angestellte und Arbei-
ter) in den vorgenannten Arbeitsbereichen ergibt sich 
aus der Antwort zur Frage III. 2. 

9, Welche Beamte, Angestellten und Arbeiter 
sind in den zu den Zollkommissariaten an der 
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Westgrenze gehörenden Grenzaufsichtsstel-
len, Sprechfunkzentralen, Sondertrupps und 
Verstärkungsgrenzaufsichtsstellen bzw. 
Funkwerkstätten beschäftigt, und welche 
organisatorischen und personellen Auswir-
kungen sind bei diesen Dienststellen zu er-
warten? 

Bei den Zollkommissariaten an der Westgrenze sind 
insgesamt 1388 Beamte, 30 Angestellte und 37 Arbei-
ter eingesetzt.  

Die Zahl der Zollkommissariate und Grenzaufsichts-
stellen wird sich deutlich vermindern. Die Überlegun-
gen zur künftigen Struktur des Grenzaufsichtsdienstes 
sind noch nicht abgeschlossen. 

Die personellen Auswirkungen ergeben sich aus der 
Antwort zu Frage II. 3. 

10. In welchem Umfang sind Personalverände-
rungen, insbesondere Umsetzung von Beam-
ten, Angestellten und Arbeitern 

a) zu Grenzzollämtern an Drittlandsgrenzen, 

b) zu Grenzkontrollstellen zur Verbesserung 
der Güter- und Reisendenabfertigung, 

c) auf Flughäfen, 

d) in den Grenzaufsichtsdienst an den Gren-
zen zu Österreich und der Schweiz, 

e) in den Grenzaufsichtsdienst an der Küste, 

f) in dem Vollstreckungsbereich, 

g) zu den Zollfahndungsämtern zur Inten-
sivierung der Ermittlung im Marktord-
nungs- und Außenwirtschaftsbereich und 
zur Verbesserung der Observationsmög-
lichkeiten, 

h) zu den Hauptzollämtern in den Sachge-
bieten Steueraufsicht und Außenprüfung, 

i) zu Binnenzollstellen zur Intensivierung 
der Ein- und Ausfuhrkontrollen im Dritt-
landsverkehr, 

j) Bekämpfung des Rauschgift- und Waffen-
schmuggels 

möglich und zu welchem Zeitpunkt vorge-
sehen? 

Es ist vorgesehen, von den genannten Bereichen zu 
verstärken: 

a) Flughäfen um 380 Beamte, 

b) Vollstreckung um 250 Beamte, 

c) Außenprüfung und Steueraufsicht um 140 Beamte, 

d) Fahndung und Zollkriminalinstitut um 135 Beamte. 

Umsetzungsmöglichkeiten in andere Bereiche ergeben 
sich, wenn dort Dienstposten durch natürliche Fluktua-
tion frei werden. 

Die Umsetzungen im Zusammenhang mit dem Schen-
gener Übereinkommen sollen über einen längeren 
Zeitraum bis Anfang 1990 durchgeführt werden. 

11. Ist im Verhältnis zu Österreich und der 
Schweiz eine Erschwerung der Grenzkontrol

-

len zu befürchten, und steht dies mit den 
Vereinbarungen über die Erleichterungen 
des Grenzverkehrs mit diesen Ländern im 
Einklang? 

Die EG- und EFTA-Staaten sind in dem Ziel der Ver-
wirklichung eines dynamischen europäischen Wirt-
schaftsraumes einig. Die Bundesregierung hält es in 
diesem Sinne für geboten, im Zuge der Vollendung des 
EG-Binnenmarktes die Zusammenarbeit mit den 
EFTA-Staaten zu verstärken und eine Verstärkung von 
Zollkontrollen nach Möglichkeit zu verhindern. 

12. Welches Ergebnis hat die von der Bundesre-
gierung vorgenommene Prüfung, Aufgaben 
des Umweltschutzes der Zollverwaltung zu 
übertragen, und welche Schwierigkeiten ha-
ben sich dabei in den Verhandlungen mit den 
Bundesländern ergeben, bzw. wie können 
diese gelöst werden? 

Die Prüfung, Aufgaben des Umweltschutzes über den 
bisherigen Umfang hinaus auf die Zollverwaltung zu 
übertragen, ist noch nicht abgeschlossen. 

13. Um welche Einzelmaßnahmen handelt es sich 
bei dem Vorschlag der EG-Kommission, in 
einem ersten Schritt die Grenzkontrollen für 
den gewerblichen Warenverkehr wesentlich 
zu vermindern, und welche Auswirkungen 
sind damit für die Zollverwaltung verbunden? 

Die Kommission hat unter anderem mit dieser Begrün-
dung 1986 dem Rat eine umfassende Übertragung der 
Ausgangsförmlichkeiten an den EG-Binnengrenzen 
auf die jeweilige Eingangszollstelle des Nachbarstaa-
tes vorgeschlagen (ABl. EG Nr. C 282 vom 8. Novem-
ber 1986, S. 13). Insbesondere aufgrund von Bedenken 
aller Mitgliedstaaten in verfassungsrechtlicher und 
praktischer Hinsicht hat die Kommission im Dezember 
1987 ihren Vorschlag auf wenige Förmlichkeiten von 
untergeordneter Bedeutung beschränkt. 

Der Vorschlag wurde inzwischen vom Rat gebilligt und 
nach Artikel 149 Abs. 2 Buchstabe b EWG-Vertrag dem 
Europäischen Parlament zugeleitet. Er hat keine orga-
nisatorischen oder personellen Auswirkungen für die 
Zollverwaltung. 

14. Hat die Bundesregierung die mögliche Ver-
wendung von Zollbeamten bei Behörden der 
Länder und den Kommunen geprüft, bzw. 
was hat sie dazu veranlaßt? 

15. Welche Möglichkeiten sieht die Bundesregie-
rung darin, Zollbeamte vermehrt für Prüf-
dienste der EG einzusetzen, und was hat sie 
dazu veranlaßt? 

Die mögliche Verwendung von Zollbeamten bei 
Behörden der Länder und den Kommunen wird 
geprüft. In Einzelfällen sind Zollbeamte bereits von 
diesen Behörden aufgenommen worden. 
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Größere Bedeutung wird diese Frage erst bei der 
Bewältigung der Probleme des Binnenmarktes haben. 

Dies trifft auch für die Frage zu, ob und in welchem 
Umfang Zollbeamte für Prüfdienste der Europäischen 
Gemeinschaften eingesetzt werden können. 

IV. Spezielle Auswirkungen im Bereich des Bundes-
grenzschutzes 

1. Durch welche organisatorischen Maßnahmen 
hat die Bundesregierung darauf hingewirkt, 
die Beschäftigten und die Angehörigen des 
Bundesgrenzschutzes mit den voraussicht-
lichen Auswirkungen des Abbaus beim 
Grenzschutzeinzeldienst vertraut zu machen? 

Die Bundesregierung steht wegen der Auswirkungen 
des Abbaus der Kontrollen in enger Fühlung mit den 
Personalvertretungen und den im Bundesgrenzschutz 
tätigen Berufsverbänden. Darüber hinaus ist jeder vom 
Abbau der Grenzkontrollen betroffene Beschäftigte 
des Grenzschutzeinzeldienstes gesondert angeschrie-
ben worden. Dabei wurden die Auswirkungen des 
Schengener Übereinkommens erläutert und den 
Betroffenen anderweitige Verwendungsmöglichkeiten 
angeboten. Gleichzeitig wurde den Angeschriebenen 
Gelegenheit gegeben, ihre Verwendungswünsche und 
die sozialen Belange anzugeben, die bei der Entschei-
dung über eine spätere Umsetzung berücksichtigt wer-
den sollen. Darüber hinaus sind die Beschäftigten auf 
Personalversammlungen und auf Wunsch auch in Ein-
zelgesprächen über die voraussichtlichen Auswirkun-
gen des Kontrollabbaus und ihre künftigen Verwen-
dungsmöglichkeiten informiert worden. 

2. Wie viele Beamte, Angestellte und Arbeiter 
bei welchen Grenzschutzämtern oder sonsti-
gen Dienststellen sind vom vorgesehenen 
Grenzabbau betroffen? 

Vom Abbau der Grenzkontrollen sind nach dem der-
zeitigen Stand betroffen: 

— bei den Grenzschutzämtern Emden, Kleve, Aachen 
und Saarbrücken: 

— 145 Beamte, 
— 31 Angestellte, 
— 7 Arbeiter; 

— bei den Grenzschutzstellen in den Amtsbereichen 
Kleve, Aachen und Saarbrücken (mit Ausnahme der 
Flughafendienststellen Düsseldorf und Köln/Bonn), 
den Grenzschutzstellen Bunde, Nordhorn, Bad Ben-
theim-Autobahn und -Bahnhof des Grenzschutzam-
tes Emden sowie den Grenzschutzstellen Kehl und 
Neuenburg-Autobahn des Grenzschutzamtes Weil/ 
Rhein: 

—457 Beamte, 
— 146 Angestellte, 
— 1 Arbeiter. 

Insgesamt: 

— 602 Beamte, 
— 177 Angestellte, 
— 8 Arbeiter. 

3. Wieviel Beamten kann eine Verwendung im 
Bundesgrenzschutz angeboten werden? 

Allen betroffenen Polizeivollzugsbeamten kann eine 
weitere Verwendung im Bundesgrenzschutz angebo

-

ten werden, sei es zur Verstärkung der Dienststellen 
des Grenzschutzeinzeldienstes an den Außengrenzen, 
sei es bei den Grenzschutzverbänden. 

 4. Welche Zusagen für wieviel Beamte liegen 
seitens der Bundesländer vor, Beamte des 
Bundesgrenzschutzes in die jeweilige Lan-
despolizei zu übernehmen, und erklärt sich 
die Bundesregierung bereit, die Personal-
kosten für Polizeibeamte des Grenzschutzein-
zeldienstes, die nicht im Rahmen der Über-
nahmeverpflichtung der Bundesländer in die 
Polizeien der Länder überwechseln, zu über-
nehmen? 

Der Bundesminister des Innern führt zur Zeit Verhand-
lungen mit den Innenministern der Länder, um die 
Möglichkeiten der Übernahme von Polizeivollzugsbe-
amten des Grenzschutzeinzeldienstes, die im Zusam-
menhang mit dem Abbau der Grenzkontrollen in den 
Landesdienst überwechseln wollen, festzustellen. 

Die Länder haben sich bereit erklärt, Polizeivollzugs-
beamte neuen Rechts zu übernehmen, das heißt solche 
Beamte, die nach Inkrafttreten des Personalstrukturge-
setzes von 1976 in den Bundesgrenzschutz eingetreten 
sind, also die von den Ländern anerkannte Laufbahn-
prüfung abgelegt haben. Dazu wollen die Länder 
gegebenenfalls auch die nach den bestehenden Ver-
waltungsvereinbarungen vorgesehene Übernahme-
quote erhöhen. Lediglich das Saarland hat erklärt, es 
sehe sich hierzu nicht imstande, so daß den Übernah-
mewünschen in dieses Bundesland aus heutiger Sicht 
nur beschränkt Rechnung getragen werden kann. 

Bezüglich der Beamten alten Rechts weisen die Länder 
darauf hin, daß eine Übernahme nur unter folgenden 
Voraussetzungen in Betracht kommt: 

— Vorliegen besonderer sozialer Härten, 

— erfolgreiche Teilnahme an einem Überleitungslehr-
gang zum Erwerb der Laufbahnbefähigung, 

— anteilige Kostenübernahme durch den Bund bei 
den Dienstbezügen und den künftigen Versor-
gungslasten. 

Die Prüfungen bezüglich der letztgenannten Forderun-
gen sind eingeleitet. 

Allgemein haben die Länder darauf hingewiesen, daß 
vom Bundesgrenzschutz übernommene Polizeivoll-
zugsbeamte vor allem in den polizeilichen Schwer-
punkten des jeweiligen Bundeslandes eingesetzt wer- 
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den müßten. Eine Garantie für eine heimatnahe Ver-
wendung kann den Beamten danach nicht gegeben 
werden. 

5. Welche Zukunftsperspektiven eröffnen sich 
für die Tarifbeschäftigten im Grenzschutzein-
zeldienst, auch künftig eine heimatnahe Be-
schäftigung in öffentlichen Verwaltungen 
ausüben zu können? 

Liegen gegebenenfalls für derartige Verwen

-

dungen bereits Zusagen vor? 

Von den im Grenzschutzeinzeldienst beschäftigten 
Arbeitnehmern wünschen sich nach dem Ergebnis 
einer hierzu durchgeführten Umfrage 88 eine heimat-
nahe Anschlußbeschäftigung. Sobald erkannt wird, 
daß sich ein vom Abbau der Grenzkontrollen betroffe-
ner Beschäftigter des Grenzschutzeinzeldienstes um 
eine Verwendung außerhalb des BGS bewirbt, werden 
die entsprechenden Arbeitgeber von der Grenzschutz-
direktion auf die Lage des Beschäftigten hingewiesen 
und zugleich um wohlwollende Prüfung der Bewer-
bung gebeten. Zudem sind alle in Betracht kommen-
den Landesarbeitsämter gebeten worden, die ihnen 
nachgeordneten Arbeitsämter auf die besondere Pro-
blematik im Zusammenhang mit dem Wegfall der 
Grenzkontrollen an den EG-Binnengrenzen hinzuwei-
sen und auf verstärkte Bemühungen bei der Vermitt-
lung neuer Arbeitsplätze hinzuwirken. 

Soweit es sich um Wünsche nach Anschlußverwen-
dung bei Dienststellen der öffentlichen Verwaltung 
handelt, werden von den Grenzschutzämtern zu diesen 
unmittelbar Verbindung aufgenommen, um einen 
Wechsel zu erleichtern. Zusagen für Anschlußverwen-
dungen liegen derzeit noch nicht vor. 

6. Sieht die Planung der Bundesregierung vor, 
den Grenzschutzeinzeldienst nach Wegfall 
der Grenzkontrollen an den gemeinsamen 
EG-Binnengrenzen präsent zu halten? 

Ziel des Schengener Vertrages ist die „völlige 
Abschaffung aller Kontrollen" an den gemeinsamen 
Grenzen der Partnerstaaten und damit auch der Kon-
trollen von Drittstaatsangehörigen. Routine- oder 
Stichprobenkontrollen, insbesondere des Personenrei-
severkehrs, sind damit künftig generell nicht mehr 
vorgesehen. Eine weitere Dauerpräsenz des GSE an 
den Binnengrenzen — etwa in mobiler Form (Streifen-
wagen) — würde sich damit im wesentlichen auf eine 
Grenzbeobachtung (präventive Präsenz) und ein poli-
zeiliches Einschreiten in Fällen eines konkreten Ver-
dachts im Rahmen der Zuständigkeit nach dem BGS

-

Gesetz beschränken. 

Entsprechende Ausgleichsmaßnahmen vorausgesetzt, 
erscheint es zweifelhaft, ob dies einen Aufgabenum-
fang begründet, der eine weitere permanente Anwe-
senheit des GSE an den Binnengrenzen rechtfertigen 
könnte, zumal die Zuständigkeit der jeweiligen Lan-
despolizei auch im „Grenzgebiet" gegeben ist. 

7. Rechnet die Bundesregierung mit einem zu-
sätzlichen Personalbedarf nach Realisierung 
der durch die Innenministerkonferenz be-
schlossenen Ausgleichsmaßnahmen für die 

— verstärkte internationale polizeiliche Zu-
sammenarbeit, 

— Schaffung einer Fahndungsunion, 

— Vereinfachung der internationalen 
Rechtshilfe in Strafsachen einschließlich 
Auslieferung, 

— Anwendung eines angeglichenen mate-
riellen Rechts bei Betäubungsmitteln, 
Waffen und Sprengstoff sowie bei Auslän-
derangelegenheiten? 

Da die Verhandlungen der Vertragsstaaten über die 
Ausgleichsmaßnahmen noch andauern, können die 
Modalitäten der angestrebten Verstärkung internatio-
naler Zusammenarbeit und ein daraus folgender Perso-
nalbedarf noch nicht abschließend bewertet werden. 

Es ist jedoch absehbar, daß die künftig bei den Außen-
grenzkontrollen geforderte Berücksichtigung von 
Sicherheitsinteressen der Partnerstaaten zu einem 
erhöhten Abstimmungsbedarf und damit auch zu 
einem vermehrten Arbeitsanfall insbesondere bei der 
Grenzschutzdirektion als der grenzpolizeilichen Zen-
tralstelle führt. Dies ist in der vorläufigen Personalbe-
darfsberechnung für den Grenzschutzeinzeldienst be-
rücksichtigt. 

8. Sehen die Überlegungen der Bundesregie-
rung vor, zur Vernetzung und Anpassung der 
unterschiedlichen Systeme der Polizeien der 
Mitgliedstaaten der EG gemeinsame Polizei-
dienststellen mit Polizeibeamten der angren-
zenden Mitgliedstaaten aufzubauen? 

9. Sieht die Bundesregierung die Möglichkeit, 
den Grenzschutzeinzeldienst nach Wegfall 
der Grenzkontrollen an den EG-Binnengren-
zen so einzusetzen, daß er wesentliche Funk-
tionen der Vernetzung und übergreifenden 
Arbeit der Polizeien der Mitgliedstaaten der 
EG an den Nahtstellen leisten kann? 

Nach dem bisherigen Verhandlungsergebnis, das dem 
Standpunkt der Bundesregierung entspricht, sollen die 
Kontrollen an den Außengrenzen in nationaler Zustän-
digkeit durchgeführt werden. Sie sollen sich nach ein-
heitlichen Grundsätzen richten, die von einem ständi-
gen Ausschuß aus Vertretern der Vertragsstaaten- fest-
gelegt und laufend überprüft werden sollen. Daneben 
dürfte beträchtlicher Abstimmungsbedarf im operatio-
nellen Bereich anfallen, der in erster Linie durch wech-
selseitige Verbindungen der Partnerbehörden abzu-
decken sein wird. 

Ob außerdem noch gemeinsame, mit Polizeivollzugs-
beamten der angrenzenden Vertragsstaaten besetzte 
Dienststellen benötigt werden, wird derzeit geprüft. 
Die Prüfung erstreckt sich dabei auch auf die Frage, ob 
und ggf. in welchem Umfang der Grenzschutzeinzel-
dienst an solchen gemeinsamen polizeilichen Einrich-
tungen beteiligt werden kann. Der Ausgang der Prü-
fung hängt wesentlich vom Ergebnis der Verhandlun-
gen über die Ausgleichsmaßnahmen ab, z. B. hinsicht-
lich der polizeilichen Nachteile. 
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10. Welche Grenzschutzämter werden nach 
Wegfall der Grenzkontrollen bestehen blei-
ben, und welche Aufgabenverteilung sieht 
die Bundesregierung für diese Ämter bei der 
Übernahme neuer Aufgaben (z. B. in den Be-
reichen Transportpolizei — Gefahrgutkontrol-
len —, Flughafenpolizei und Bahnpolizei) vor, 
um neue Verwendungsmöglichkeiten für 
Grenzschutzbeamte zu erschließen? 

Zur Frage der künftigen Organisation der Grenz-
schutzämter wird auf die Antwort zu Frage II. 5 ver-
wiesen. 

Die von der Bundesregierung eingeleitete Prüfung der 
Frage, ob neue Aufgaben, etwa bahnpolizeiliche Auf-
gaben, auf den Bundesgrenzschutz überführt werden 
können, steht noch am Anfang. Aussagen zu etwaigen 
organisatorischen Folgerungen können insoweit noch 
nicht gemacht werden. 

11. Welches Ergebnis haben die Verhandlungen 
mit den Ländern Hamburg und Bremen zur 
Übernahme der grenzpolizeilichen Aufgaben 
der beiden Seehäfen durch den Grenzschutz-
einzeldienst bisher gehabt? 

Die Länder Bremen und Hamburg haben sich überein-
stimmend gegen die Übernahme der grenzpolizeili-
chen Aufgaben in den Seehäfen durch den Grenz-
schutzeinzeldienst ausgesprochen. 

Begründet wird diese Haltung damit, daß eine Doppel-
kontrolle durch Wasserschutzpolizei und Grenzpolizei 
vermieden werden sollte. Da in jedem Falle weiterhin 
Schiffskontrollen auch durch die Wasserschutzpolizei 
vorzunehmen seien, trete durch die Abgabe der grenz-
polizeilichen Aufgaben auch keine personelle Entla-
stung der Polizeien der Länder Bremen und Hamburg 
ein. 

Der Bundesminister des Innern hat gegenüber den 
Ländern betont, daß etwaige Änderungen in dem 
angesprochenen Bereich nur einvernehmlich vorge-
nommen werden sollen. 

12. Auf welcher Grundlage und mit welchem Er-
gebnis hat die Bundesregierung den Perso-
nalbedarf für die einzelnen Dienststellen an 
den EG-Außengrenzen (GS-Stellen, GS-Äm-
ter, GS-Direktionen) unter Berücksichtigung 
der im Schengener Übereinkommen ver-
einbarten Verstärkung der Kontrollen an den 
Außengrenzen ermittelt, und welcher zusätz-
liche Personalbedarf (Beamte, Angestellte 
und Arbeiter) ergibt sich daraus? 

Aus dem durch die Verstärkung der Kontrollen an den 
Außengrenzen bedingten Aufgabenzuwachs ergibt 
sich ein personeller Mehrbedarf bei den Grenzschutz

-

stellen mit Reiseverkehr zu Drittstaaten, in gewissem 
Umfang auch bei den Grenzschutzämtern und der 
Grenzschutzdirektion. Nach einer vorläufigen Organi-
sationsprüfung der Grenzschutzdirektion beträgt die-
ser Mehrbedarf mindestens 456 Polizeivollzugsbeamte 
und rund 80 Arbeitnehmer. 

Die Berechnung geht von der Zielvorstellung aus, daß 
eine lückenlose Sichtkontrolle aller Ein- und Ausrei-
senden gewährleistet sein muß, die erforderlichenfalls 
mit weitergehenden Kontrollen nach grenzpolizeili-
chen Gesichtspunkten zu verbinden ist. 

Die erneute Prüfung nach Einführung der verstärkten 
Kontrollen bleibt vorbehalten. 

13. Wie sieht die Planung der Bundesregierung 
zur Neuordnung des Dienstzweiges „Grenz-
schutzeinzeldienst" nach Abzug des GSE von 
den Binnengrenzen — insbesondere auf der 
Ebene der Grenzschutzämter — aus? 

Auf die Antwort zu Frage II. 5 wird verwiesen. 

14. Erfordert die nach dem Schengener Überein-
kommen nach Fortfall der Binnengrenzkon-
trollen vorgesehene grundsätzliche und sy-
stematische Überprüfung aller Reisenden an 
den Außengrenzen zusätzliches Personal, 
bzw. um wieviel Planstellen (Beamte, Ange-
stellte und Arbeiter) handelt es sich? 

Auf die Antwort zu Frage IV. 12 wird verwiesen. 

15. Berücksichtigt die Bundesregierung bei der 
beabsichtigten Verstärkung der Flughafen-
dienststellen, daß auch do rt  der Wegfall der 
grenzpolizeilichen Kontrollen für die inner

-e

uropäischen Flüge (innerhalb der EG-Mit-
gliedstaaten) vorgesehen ist und daß dadurch 
in erheblichem Umfang Aufgaben für den 
Grenzschutzeinzeldienst entfallen? 

16. Wieviel Beamte, Angestellte, Arbeiter werden 
nach einem Wegfall der polizeilichen Kontrol-
le der Flüge innerhalb der EG-Mitgliedstaa-
ten bei Flughafendienststellen des BGS noch 
benötigt? 

Aus dem in der Frage 15 genannten Grund wird von 
einer weiteren Verstärkung des Personals bei den 
Grenzschutzstellen auf Flughäfen — ausgenommen 
Frankfurt/Main — abgesehen. 

Berechnungen unter Berücksichtigung sowohl der zu 
erwartenden Zunahme des internationalen Flugver-
kehrs als auch der erforderlichen Intensivierung der 
Kontrollen des Flugverkehrs mit Drittstaaten haben 
ergeben, daß der Personalbedarf nach Wegfall der 
Kontrollen des EG-internen Flugverkehrs in etwa dem 
derzeitigen Personalbestand entsprechen wird. 

17. Welche neuen Übergangsstellen an den 
äußeren Grenzen, die bis 1992 eröffnet wer-
den sollen, werden nach dem jetzigen Stand 
der Planung wann eingerichtet und wieviel 
Personal (Beamte, Angestellte und Arbeiter) 
wird dafür benötigt? 

18. Um welche Autobahn- und Straßenüber-
gänge bzw. Flughäfen handelt es sich dabei? 
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Nach den bisherigen Planungen sollen bis 1992 die 
Autobahnübergänge Bietingen und Rheinfelden und 
der autobahnähnliche Übergang Konstanz-Tägermoos 
— alle an der Grenze zur Schweiz — sowie ein gesonder-
tes Terminal Ost auf dem Flughafen Frankfurt/Main 
eröffnet werden. 

Nach vorläufigen Berechnungen beträgt der Personal-
bedarf insgesamt 106 Bedienstete. 

V. Auswirkungen auf die Entwicklung der 
Europäischen Gemeinschaften 

1. Kann die Bundesregierung darlegen, welche 
Aufgaben die EG-Kommission im einzelnen 
gemeint hat, als sie auf eine parlamentarische 
Anfrage des französischen Sozialisten Jean 
Piere Cot geantwortet hat, „die Zöllner müß-
ten schrittweise mit anderen, nicht mit dem 
Überschreiten der Grenzen zusammenhän-
genden Funktion betraut werden", und wel-
che Auffassung vertritt sie in diesem Zusam-
menhang? 

Der Bundesregierung ist nicht bekannt, welche Aufga-
ben die Kommission in der zitierten Äußerung gemeint 
hat. Sie befürwortet jedoch grundsätzlich, daß im Zuge 
der Vollendung des Binnenmarktes frei werdende 
Kapazitäten innerhalb der Zollverwaltung in sinnvoller 
Weise für die Übernahme von neuen Aufgaben genutzt 
werden. Die Zollverwaltung hat auch bisher schon 
neue Aufgaben übernommen, wie die Vollstreckungs-
aufgaben, die sie für alle Bundesbehörden durchführt. 

2. Welche Schwierigkeiten stehen nach Auffas-
sung der Bundesregierung einer Beseitigung 
der technischen Schranken (d. h. bei den 
technischen Normen, im öffentlichen Auf-
tragswesen, bei der Freizügigkeit im Dienst-
leistungs- und Kapitalverkehr sowie im Be-
reich der industriellen Zusammenarbeit) ent-
gegen, bzw. welcher Sachstand ergibt sich 
zur Zeit für diese Bereiche, und welche Maß-
nahmen wird die Bundesregierung ergreifen, 
um die bestehenden Schwierigkeiten auszu-
räumen? 

a) Zum Abbau der technischen Handelshemmnisse 
hat die Gemeinschaft eine neue Konzeption zur 
technischen Harmonisierung und Normung entwik-
kelt. Danach werden in den EG-Richtlinien nur 
noch die wesentlichen Anforderungen an Sicher-
heit, Gesundheit, Verbraucherschutz usw. geregelt, 
während die Einzelheiten durch die europäischen 
Normungsorganisationen präzisiert werden. Nach 
dieser neuen Konzeption hat der Rat bereits Richt-
linien für „Spielzeug" und „Einfache Druckbehäl-
ter" verabschiedet. Ferner hat er einen gemeinsa-
men Standpunkt für „Baubedarfsartikel" und 
„Elektromagnetische Verträglichkeit" (Funkentstö-
rung) festgelegt. 

Die Arbeiten an den Richtlinienvorschlägen 
„Maschinen" und „Persönliche Schutzausrüstun-
gen" sind in den Ratsgremien voll im Gange. Ferner 
wird die EG-Kommission in Kürze Richtlinienvor

-

schläge für elektromedizinische Geräte und Gas-
verbrauchsgeräte vorlegen. 

Bei diesem Stand der Arbeiten und mit Rücksicht 
auf die durch die Einheitliche Europäische Akte 
eingeführte qualifizierte Mehrheit kann davon aus

-g

egangen werden, daß bis 1992 die technischen 
Handelshemmnisse im Bereich des technischen 
Rechts im wesentlichen ausgeräumt sein werden. 

Auch bei der Harmonisierung des Lebensmittel-
rechts, des Veterinär-, Pflanzen- und Tierschutz-
rechts sind in letzter Zeit erhebliche Fortschritte 
erzielt worden, so daß auch in diesen Bereichen 
davon ausgegangen werden kann, daß die Ziele des 
Weißbuches der EG-Kommission rechtzeitig er-
reicht werden können. 

b) Im Bereich des öffentlichen Auftragswesens hat der 
Rat die Novellierung der Lief erkoordinierungsricht-
linie verabschiedet und damit den gemeinsamen 
Markt im Bereich der Kauf- und Lieferverträge wei-
ter geöffnet. Für die Novellierung der Baukoordi-
nierungsrichtlinie hat sich der Binnenmarktrat am 
14. Oktober 1988 in der Sache auf einen gemeinsa-
men Standpunkt geeinigt. Der Richtlinienvorschlag 
über eine sogenannte Überwachungsrichtlinie, mit 
der die Kontrolle über die Einhaltung der EG-Ver-
gabeverfahren verschärft werden soll, wird derzeit 
von der EG-Kommission im Anschluß an die Stel-
lungnahme des Europäischen Parlaments auf mög-
liche Änderungen überprüft. 

Zu den bislang ausgenommenen Bereichen (Fern-
meldewesen, Verkehr, Versorgung mit Wasser und 
Energie) hat die Kommission nunmehr Richtlinien-
vorschläge vorgelegt, mit denen auch in diesen 
wirtschaftlich wichtigen Bereichen die Öffnung der 
Beschaffungsmärkte verbessert werden soll. 

Somit rechtfertigt der derzeitige Beratungsstand 
auch für den Bereich des öffentlichen Auftragswe-
sens die Annahme, daß bis 1992 die Ziele des Weiß-
buches erreicht werden. 

c) Auch im Bereich der Finanzdienstleistungen sind 
erhebliche Fortschritte erzielt worden. So hat der 
Rat noch unter deutscher Präsidentschaft die 2. 
Schadensversicherungsrichtlinie 	verabschiedet, 
durch die der Dienstleistungsverkehr mit Versiche-
rungen, insbesondere im Bereich der gewerblichen 
Großrisiken, ermöglicht wird. 

Für die Bankdienstleistungen wird derzeit der Vor-
schlag einer 2. Bankrechtskoordinierungsrichtlinie 
nebst weiteren Harmonisierungsvorschlägen in den 
Ratsgremien behandelt. Auch hier besteht begrün-
dete Aussicht, daß der Dienstleistungsverkehr bis 
1992 verwirklicht sein wird. 

Ebenfalls unter deutscher Präsidentschaft hat der 
Rat die Richtlinie über die vollständige Liberalisie-
rung des Kapitalverkehrs verabschiedet. Bis späte-
stens Mitte 1990 werden die letzten Kapitalver-
kehrsbeschränkungen in acht Mitgliedstaaten der 
Gemeinschaft aufgehoben. Für vier Mitgliedstaaten 
(SP, P, GR und IRL) besteht eine Übergangsrege-
lung bis 1992, die für GR und IRL erforderlichenfalls 
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um drei Jahre verlängert werden kann. Aus Sicht 
der Bundesregierung sind keine technischen 
Schwierigkeiten zu erwarten und unter diesem 
Gesichtspunkt keine Grenzkontrollen notwendig. 

d) Für den Bereich der industriellen Zusammenarbeit 
sind der Bundesregierung keine besonderen techni-
schen Hemmnisse über die zuvor erwähnten 
Schranken hinaus bekannt. Hier wirken sich eher 
Sprach- und Denkverschiedenheiten (Führungsstil) 
als Erschwernisse für eine indust rielle Zusammen-
arbeit aus. Dies hat für Großunternehmen allerdings 
so gut wie keine Bedeutung. Schwierigkeiten für 
eine industrielle Zusammenarbeit treten auch im 
steuerrechtlichen und gesellschaftsrechtlichen 
Bereich auf. Zum letztgenannten Gesichtspunkt ist 
mit der Schaffung der „Europäischen Interessenge-
meinschaft" eine erste gemeinschaftliche Rechts-
form geschaffen worden. 

3. Wie stellt sich der Sachstand bei der Beseiti-
gung der steuerlichen Schranken (Harmoni-
sierung der Verbrauch- und Mehrwertsteu-
ern) dar, bzw. welche Schwierigkeiten stehen 
einer Einigung bis 31. Dezember 1992 entge-
gen, und welche Maßnahmen wird die Bun-
desregierung ergreifen, um diesen Prozeß zu 
beschleunigen? 

Während ihres informellen Treffens im September 
haben die Finanzminister der EG-Staaten politische 
Grundsatzfragen zu den Kommissionsvorschlägen 
über die Harmonisierung der indirekten Steuern erör-
tert. Dabei wurde deutlich, daß die Mitgliedstaaten — 
bis auf Großbritannien — zwar im Grundsatz bereit 
sind, bei den Verhandlungen vom Harmonisierungsan-
satz der Kommission auszugehen. Allerdings halten 
die Mitgliedstaaten insbesondere bei den Sonderver-
brauchsteuern ein größeres Maß an Beweglichkeit 
sowohl hinsichtlich der Liste der zu harmonisierenden 
Verbauchsteuern als auch hinsichtlich der Verbauch-
steuersätze für erforderlich. Die Kommission hat dafür 

Anlage a zu Frage II. 2 

Grenzübergangsstellen 

Niendorf 
Neustadt 
Grömitz 
Heiligenhafen 
Burgstaaken 
Orth 
Laboe 
Möltenort/Heikendorf 
Schilksee 
Strande 
Rendsburg 

Eckernförde 
Ostseebad Damp 
Schleswig 
Kappeln 
Schleimlinde 
Maasholm 
Gelting-Hafen 

Verständnis gezeigt und wird zunächst in zweiseitigen 
Gesprächen dies prüfen. Die Bundesregierung setzt 
große Hoffnungen auf ein gutes Ergebnis dieser Erör-
terungen und wird die Kommission nach Kräften unter-
stützen, damit rechtzeitig allseits tragfähige Lösungen 
gefunden werden. 

4. Geht die Bundesregierung bei ihren Über-
legungen über die Vollendung des Binnen-
marktes davon aus, daß ab diesem Zeitpunkt 
diese Aufgaben von einer europäischen Zoll-
verwaltung (bisher im EWG-Vertrag nicht ge-
regelt) wahrgenommen werden, oder hat sie 
dazu eigene Vorstellungen entwickelt? 

Die Bundesregierung geht nicht davon aus, daß mit 
Vollendung des Binnenmarkts die zollrechtlichen Auf-
gaben in der Gemeinschaft von einer Europäischen 
Zollverwaltung wahrgenommen werden. Abgesehen 
davon, daß die Zollverwaltungen in allen Mitgliedstaa-
ten der Gemeinschaft auch mit Aufgaben betraut sind, 
die über den Zollbereich hinausgehen und nicht unter 
das EWG-Recht fallen, ist eine einheitliche Zollverwal-
tung in der Gemeinschaft wegen der Unterschiedlich-
keit der Verwaltungsstrukturen kurzfristig nicht reali-
sierbar und für die Wahrnehmung der Zollbelange im 
Binnenmarkt auch nicht notwendig. Die Einheitlichkeit 
der Anwendung des Harmonisierten Rechts in der 
Gemeinschaft wird durch die im Rahmen der Kommis-
sion bestehenden Ausschüsse sichergestellt, in denen 
jeder Mitgliedstaat ein Verwaltungshandeln erörtern 
kann, das dem Geist oder dem Wortlaut der Gemein-
schaftsbestimmungen nicht entspricht und zu Wettbe-
werbsverzerrungen für die Wirtschaft führen kann. Der 
Überwachungsmechanismus des Europäischen Rech-
nungshofs führt ebenfalls zum Ausgleich von Anwen-
dungsunterschieden. Der Gedanke einer einheitlichen 
Europäischen Zollverwaltung ist deshalb bisher weder 
von einem Mitgliedstaat noch von der Kommission in 
die Diskussion eingebracht worden. 

Quern-Neukirchen 
Langballigau 
Glücksburg 
Wassersieben 
Flensburg-Weiche 
Jardelund 
Weesby 
Neupepersmark 
Westre 
Süderlügum Bhf. 
Aventoft 
Rosenkranz 
Rodenäs 
List/Sylt 
Hörnum/Sylt 
Dagebüll 
Wyk/Föhr 
Wittdün/Amrum 
Pellworm 
Strucklahnungshörn/ 
Nordstrand 
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Süderhafen/Nordstrand 
Husum 
Friedrichstadt 
Tönning 
Büsum 
Meldorfer Hafen 
Friedrichskoog 
Helgoland 
Helgoland Düne (Flugplatz) 
Itzehoe 
Wevelsfleth 
Glückstadt 
Elmshorn 
Uetersen 
Wedel 

Hamburg-Neuenfelde 

Buxtehude 
Stade 
Stadersand 
Bützflether Sand 
Otterndorf 
Lemwerder 
Elsfleth 
Brake 
Grossensiel 
Nordenham 
Fedderwardersiel 
Eckwarderhörne 
Varel 
Wilhelmshaven 
Hooksiel 
Horumersiel 
Carolinensiel (Harlesiel) 
Neuharlingersiel 
Bensersiel 
Westeraccumersiel 
Norddeich 
Greetsiel 
Wangerooge 
Spiekeroog 
Langeoog 
Baltrum 
Norderney 
Juist 
Borkum 
Leer 
Weener 
Weener Bhf. 
Papenburg 

Herbrum 
Dünebrock 
Rhede 
Neurhede 
Rütenbrock 
Hebelermeer 
Rühlertwist 
Emlichheim 
Eschebrügge 
Laarwald Bhf. 
Wielen-Vennebrügge 
Getelo 
Halle 

Achterberg-Springbiel 
Hohnstorf 
Schnackenburg 
Ruhen 
Vorsfelde (Wolfsburg) Bhf. 
Herzberg Bhf. 

Tiekerhook 
Losserweg 
Sandersküper 
Beßlinghook 
Oldenkott 
Zwilibrock 
Gaxel 
Oeding 
Barlo 
Hemden 
Suderwick 
Brüggenhütte 
Anholt 
Klein Netterden 
s'Heerenberg (B 220) 
Heerenbergerbrücke 
Elten-Beek 
Elten-Babberich 
Elten-Lobith 
Elten-Spykscher-Weg 
Keeken 
Bimmen 
Wyler-Berg en Dal 
Kranenburg Bhf. 
Grunewald 
Gaesdonk 
Hees 
Lingsfort 
Dammerbruch 
Niederdorf-Landstraße 
Heidenend 
An der Schwalme 
Dalheim Bhf. 
Rothenbach 
Karken 
Waldfeucht 
Saeffelen 
Isenbruch 
Tüddern 
Wehr 
Hiilensberg 
Süsterseel 
Mindergangelt 
Scherpenseel 
Marienberg 
Herzogenrath-Kirchrather Straße 
Herzogenrath-Eygelshovener Straße 
Herzogenrath (Vereinigte Glaswerke) 
Herzogenrath/Roermonder Straße 
Aachen-Horbach 
Aachen-West Bhf. (Richtung Niederlande) 
Aachen-West Bhf. (Richtung Belgien) 
Stolberg Bhf. 
Aachen-Lichtenbusch 
Aachen-Sief 
Roetgen 
Mützenich 
Kalterherberg 
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Wahlerscheid 
Losheimergraben 
Losheim Bhf. 
Losheim 
Gehöft Scholzen (Grenzstein 400) 
Gehöft Leitzen (Grenzstein 397) 
Münster-Osnabrück (Flugplatz) 
Wildenrath (Flugplatz) 

Kassel-Calden (Flugplatz) 

Ihrenbrück 
Deutsch-Steinebrück 
Lützkampen 
Brücke Tentismühle 
Dasburg 
Brücke Dornauelsmühle 

Übereisenbach 
Brücke Gemünd 
Keppeshausen 
Bauler (Biwelser Steg) 
Roth 
Brücke Roth 
Brücke Gentingen 
Wallendorf (Ourbrücke) 
Wallendorf (Sauerbrücke) 
Dillingerbrück 
Bollendorf 
Weilerbach (Gemeinde Bollendorf) 
Brücke Minden 
Ralingen 
Brücke Metzdorf 
Langsur-Brücke 
Oberbillig 
Igel Bhf. 
Mertert Hafen 
Wellen 
Wormeldingen 
Hornbach-Bitscher Straße 
Riedelberg-Tal 
Saubrücke 
Kröppen 
Schweix 
Hilst (Obere Höhe) 
Eppenbrunn, Zollstock 
Ludwigswinkel 
Schönau 
Hirschthal 
Nothweiler 
St. Germanshof 
Schweigen 
Windhof 
Neuhof 
Scheibenhardt 
Neulauterburg 
Wörth Bhf. 

Perl-Apacherstraße 
Apach-Moselschleuse 
Eft-Hellendorf 
Büschdorf 
Wehingen 
Wellingen 
Silwingen 

Biringen 
Oberesch 
Fürweiler 
Hemmersdorf 
Niedaltdorf-Neukirchener Straße 
Niedaltdorf-Gerstlinger Straße 
Hemmersdorf Bhf. 
Ihn 
Leidingen 
Ittersdorf-Schrecklinger Straße 
Ittersdorf-Villinger Straße 
Berus-St. Oranna 
Bisten 
Überherrn Bhf. 
Überherrn (Haus Dreistadt) 
Überherrn 
Lauterbach (Kreuzwald) 
Lauterbach (Karlingen) 
St. Nikolaus 
Naßweiler-Lichtspielhaus 
Naßweiler-Bremerhof 
Naßweiler (Roßbrücke) 
Emmersweiler (Roßbrücke) 
Emmersweiler (Marienau) 
Großrosseln-Fußsteg 
Großrosseln 
Klarenthal 
Gersweiler 
Gersweiler-Dicke Buche 
Saarbrücken-Drahtzugweiher 
Saarbrücken-Spicherer Berg 
Saarbrücken-Ensheim (Flughafen) 
Saarbrücken-Güdingen 
(Ortsteil Unner) 
Saarbrücken-Güdingen 
(Saarschleuse) 
Kleinblittersdorf-Brückensteg 
Hanweiler-Eisenbahnbrücke 
Saareinsmingen Bhf. 
Kleinblittersdorf-Bliesgersweilermühle 
Frauenberg 
Habkirchen 
Reinheim 
Niedergailbach 
Peppenkum 
Utweiler 
Brenschelbach (Ormersweiler) 
Brenschelbach (Lutzweiler) 

Neuburgweier 
Illingen/Baggerhafen 

Steinmauern (Rhein-km 345) 
Plittersdorf (Rhein-km 340,4) 
Plittersdorf 
Wintersdorf 
Iffezheim (Rhein-km 335,9) 
Iffezheim-Staustufe (Rhein-km 334,6) 
Beinheim 
Söllingen (Rhein-km 325,7) 
Greffern-Hafen (Rhein-km 320,8-322,4) 
Greffern (Fähre) 
Grauelsbaum (Rhein-km 317) 
Helmlingen (Rhein-km 313,5) 
Helmlingen (Rhein-km 312,6) 
Rheinau-Freistett (Rhein-km 309,5) 
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Rheinau 
Diersheim (Rhein-km 305,6) 
Honau (Rhein-km 303,2) 
Kehl-Rheinhafen 
Altenheim (Rhein-km 283,1) 
Ihenheim (Altrhein) 
Meißenheim (Rhein-km 276,5) 
Ottenheim 
Kappel 
Kappel (Kiesverladeplatz der Fa. Krieger, Rhein-km 
260) 
Wyhl (Rhein-km 244) 
Sasbach-Rheinbrücke 
Burkheim (Rhein-km 233) 
Breisach-Rheinhafen 
Breisach (Rhein-km 219,1) 
Breisach, Landstraße 
Neuenburg am Rhein-Rheinbrücke 
Neuenburg am Rhein Bhf. 
Weil-Rheinhafen 
Weil-Schiffsanlegestelle 
Weil-Friedlingen 
Basel Bad. Rangierbahnhof in Weil am Rhein 
Weil-Ost 
Lörrach-Wiesenuferweg 
Lörrach-Wiesentalbahn 
Lörrach-Maienbühl 
Inzlingen-Maienbühl 
Inzlingen 
Grenzacherhorn 
Grenzach (Fa. Hoffmann La Roche AG) 
Grenzach (Fa. Geigy) 
Wyhlen (Wyhlen GmbH) 
Herten-Rheinfähre 
Rheinfelden-Rheinhafen 
Rheinfelden 
Rheinfelden-Kraftwerkbrücke 
Bad Säckingen (Fähre) 
Bad Säckingen (Alte Rheinbrücke) 
Laufenburg 
Albbruck 
Dogern 
Waldshut (Rheinfähre) 
Waldshut Bhf. 
Rheinheim 
Reckingen 
Rötteln 
Herdern 
Günzgen 
Bühl 
Dettighofen 
Baltersweil 

Lottstetten Bhf. 
Lottstetten-Dorf 
Lottstetten 
Nack 
Altenburg-Rheinbrücke 
Altenburg-Nohl 
Altenburg-Rheinau Bhf. 
Jestetten Hardt 
Jestetten Bhf. 
Jestetten-Wangental 
Weisweil 
Erzingen 
Erzingen Bhf. 
Eggingen 
Eberfingen 
Stühlingen 
Fützen 
Wiechs-Schlauch 
Wiechs-Dorf 
Büßlingen 
Schlatt am Randen 
Ebringen 
Thayngen Bhf. 
Bietingen 
Randegg 
Gailingen-West 
Gailingen-Brücke 
Gailingen-Ost 
Murbach 
Gottmadingen 
Gasthof „Spießhof" an der B 34 
Rielasingen 
Rielasingen Bhf. 
Öhningen 
Öhningen-Oberstaad 
Wangen 
Hemmenhofen 
Gaienhofen 
Radolfzell 
Insel Reichenau 
Konstanz-Paradieser Tor 
Konstanz-Wiesenstraße 
Konstanz-Klein Venedig 
Konstanz-Seeuferweg 
Konstanz-Schweizer Personen Bhf. 
Konstanz-Hafen 
Mainau 
Überlingen 
Meersburg 
Friedrichshafen 
Friedrichshafen-Löwenthal (Flugplatz) 
Langenargen 

Anlage b zu Frage II. 2 

Grenzschutzstelle 	Grenzübergangsstellen 

Lübeck-Travemünde 	Lübeck, Lübeck-Travemünde, Lübeck-Blankensee, Lübeck Hbf. 
Puttgarden 	 Puttgarden 
Kiel 	 Kiel, Kiel-Holtenau, Flugplatz Holtenau 
Flensburg 	 Flensburg Hafen, Flensburg Bhf. 
Kupfermühle 	 Kupfermühle 
Ellund 	 Ellund-Autobahn, Harrislee, Flensburg-Schäferhaus 
Böglum 	 Böglum 
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Grenzschutzstelle 	Grenzübergangsstellen 

Bunde 	 Bunde 
Nordhorn 	 Nordhorn 
Bad Bentheim Autobahn 	Bad Bentheim Autobahn 
Bad Bentheim Bhf. 	Bad Bentheim Bhf. 
Gronau 	 Gronau-Glanerbrücke 
Elten 	 Elten-Autobahn 
Emmerich 	 Emmerich Bhf., Emmerich Rheinhafen 
Wyler 	 Wyler 
Goch 	 Goch-Autobahn 
Straelen 	 Straelen-Autobahn 
Schwanenhaus 	 Schwanenhaus-Autobahn 
Mönchengladbach 	Mönchengladbach Hbf. 
Elmpt 	 Elmpt 
Aachen Nord 	 Aachen-Autobahn Nord, Herzogenrath-Aachener Straße 
Vaalserquartier 	Vaalserquartier, Kleine Wacht 
Aachen Hbf. 	 Aachen Hbf. 
Bildchen 	 Bildchen, Köpfchen 
Aachen Süd 	 Aachen-Autobahn Süd 
Steinebrück 	 Steinebrück-Autobahn 
Echternacherbrück 	Echernacherbrück, Echternacherbrück-Europabrücke 
Mesenich 	 Mesenich-Autobahn, Wasserbilligerbrück, Schiffsanlegestelle Wasserbillig 
Nennig 	 Nennig 
Perl 	 Perl-Moselbrücke, Perl-Schengen, Apach Bhf. 
Saarbrücken 	 Saarbrücken-Autobahn und Goldene Bremm 
Forbach 	 Forbach Bhf. 
Güdingen 	 Güdingen 
Kleinblittersdorf 	Kleinblittersdorf 
Hanweiler 	 Hanweiler, Saargemünd Bhf. 
Bienwald 	 Bienwald 
Kehl 	 Kehl-Europabrücke, Kehl Bhf. 
Neuenburg/R. 	 Neuenburg/R.-Autobahn 
Basel 	 Basel Bad. Bhf. 
Weil/R. 	 Weil/R.-Autobahn und Palmrainbrücke 
Weil-Otterbach 	Weil-Otterbach 
Lörrach-Stetten 	Lörrach-Stetten 
Bad Säckingen 	 Bad Säckingen 
Waldshut 	 Waldshut-Rheinbrücke 
Neuhaus 	 Neuhaus 
Singen 	 Singen Bhf. 
Konstanz 	 Konstanz-Emmishofer Tor und Kreuzlinger Tor 

Anlage c zu Frage II. 2 

Grenzschutzstelle/Grenzübergangsstelle 

Lübeck-Schlutup 
Gudow-Autobahn 
Büchen Bhf. 
Lauenburg 
Bergen/Dumme 
Hannover Hbf. 
Helmstedt-Autobahn 
Helmstedt-Bhf. 
Duderstadt 
Herleshausen 
Bebra Bhf. 

Brunsbüttel 
Cuxhaven 
Emden 

Hamburg-Flughafen 
Bremen-Flughafen 
Hannover-Flughafen 
Düsseldorf-Flughafen 
Köln/Bonn-Flughafen 
Stuttgart-Flughafen 
Frankfurt/M.-Flughafen (Grenzschutzamt) 




